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Auszug VVS-Gemeinschaftstarif (Tarifstand 1.1./1.3./1.5.2023) 
 
4.2.16 Deutschland-Ticket (ab 1.5.2023) 
 
Deutschlandweit einheitliche Tarifbestimmungen für das Deutschland-Ticket: 
 
1. Grundsatz 
 
Das Deutschland-Ticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 
 
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschland-Ticket und sind von allen 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 
anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungs-
bedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandta-
rifs sowie die Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
des SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den fol-
genden Regelungen nichts anderes ergibt.  
 
Für die Ausgabe des Deutschland-Tickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Ver-
kehrsunternehmens.  
 
2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich  
 
Das Deutschland-Ticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 
der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagen-
klasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Ta-
rife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaf-
ten. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet 
des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das 
im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen 
und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Li-
niennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen 
insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugäng-
lich sind. 
 
Das Deutschland-Ticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden. 
 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschland-Ticket ist grundsätzlich aus-
geschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) 
werden im Geltungsbereich des Deutschland-Tickets für den Schienenverkehr bekanntgege-
ben. 
 
Das Deutschland-Ticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgege-
ben, der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes 
beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. 
Das Deutschland-Ticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschland-
Ticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. 
Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares 
Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutsch-
land-Ticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches Lichtbild-
dokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 
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Das Deutschland-Ticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 5 Jah-
ren.  
 
Das Deutschland-Ticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Über-
gang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-
destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 
 
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit 
die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 
3. Vertragslaufzeit und Kündigung 
 
Das Deutschland-Ticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 
Landestariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über 
deren Vertriebskanäle erworben werden.  
 
Das Deutschland-Ticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist 
jeweils zum Ersten eines Monats möglich. 
 
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats erfolgen. Das Deutschland-Ticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebs-
schluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 
Uhr des Folgetags.  
 
Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 
 
4. Beförderungsentgelt 
 
Der Preis für das Deutschland-Ticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei mo-
natlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten 
werden.  
 
Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammel-
taxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebs-formen (z. 
B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestim-
mungen erhoben werden. 
 
5. Jobticket 
 
Das Deutschland-Ticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 
 
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teil-
nehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb 
des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung kön-
nen Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 
 
Der Fahrpreis für das Deutschland-Ticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 ab-
züglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Jobticket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 
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6. Fahrgastrechte 
 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedin-
gungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im 
Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Inter-
net unter www.deutschlandtarifverbund.de 
 
 
Zusatzangebote zum Deutschland-Ticket bei Ausgabe durch Abo-Center des VVS, die 
ebenfalls im Abonnement ausgegeben werden: 
 
1. Upgrade TicketPlus:  
 
Das TicketPlus ist in Verbindung mit einem persönlichen Deutschland-Ticket gültig und  
 

• beinhaltet eine Mitnahmeregelung, wonach 
o Montag bis Freitag ab 19:00 Uhr und  
o samstags, sonn- und feiertags sowie am 24. und 31. Dezember ganztags 

jeweils bis Betriebsschluss im gesamten VVS-Verbundgebiet 1 Erwachsener und bis 
zu 3 Kinder oder alle eigenen Kinder (jeweils bis einschl. 17 Jahre) mitgenommen wer-
den können 

 

• ermöglicht für das damit verbundene Deutschland-Ticket die Übertragbarkeit und kann 
damit für Fahrten im Geltungsbereich des VVS-Verbundgebiets beliebig an andere 
Personen weitergegeben werden 

 

• beinhaltet eine verbesserte Mobilitätsgarantie (Erstattungshöchstgrenze für Taxikosten 
oder Nutzungsentgelte für andere öffentlich zugängliche Verkehrsmittel (Carsharing, 
Bikesharing), deren Betreiber Kooperationspartner von polygo sind, beträgt 50,00 €; s. 
§ 16 Beförderungsbedingungen) 
 

2. Zuschlag 1. Klasse (Geltungsbereich ganz Baden-Württemberg) 
 
3. Für Inhaber bzw. Nutzer von Deutschland-Tickets gelten für Fahrten im Geltungsbereich 

des VVS-Gemeinschaftstarifs die Regelungen des VVS zur Hundemitnahme (s. B. Tarif-
bestimmungen Punkt 8) bzw. Fahrradmitnahme (s. C. Sonderregelungen Punkt 4). 

 
 
Anhang 9 
 
Abo-Bedingungen für das Angebot Deutschland-Ticket (einschließlich Deutschland-Ticket 
als rabattiertes Jobticket) 
 
1. Die Abo-Center der VVS-Verkehrsunternehmen führen das Abo für den gesamten VVS-

Bereich durch. Vertragspartner des Abonnenten ist das Verkehrsunternehmen, das das 
jeweilige Abo-Center betreibt bzw. das Abo-Center beauftragt. Die Abwicklung des 
Deutschland-Ticket als rabattiertes Jobticket wird für den gesamten VVS-Bereich durch 
die Abo-Center der VVS-Verkehrsunternehmen Deutsche Bahn (DB Vertrieb GmbH) und 
der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) durchgeführt. 

 
2. Der Vertrag kommt mit Beginn der Gültigkeit des Abos zustande. 
 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/
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3. Es wird monatlich abgebucht. Dabei erfolgt die Abbuchung jeweils zum Anfang eines Mo-
nats oder zum Ende des jeweiligen Vormonats. Das SEPA-Lastschriftmandat bzw. ein 
Billing Agreement schließt die Erhöhung oder Verringerung des monatlichen bzw. jährli-
chen Einzugsbetrages bei Änderungen des Geltungsbereiches oder der Tarife mit ein. Im 
Fall der Erhöhung hat der Abonnent ein Sonderkündigungsrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Kenntnis oder Kennenmüssen (Veröffentlichung der Tariferhöhung). Der ab 
Änderung eingezogene höhere Betrag wird in diesem Fall zurückerstattet. 

 
4. Die Teilnahme am Abo ist an die Voraussetzung geknüpft, dass ein SEPA-Lastschriftman-

dat bzw. ein Billing Agreement vorliegt. Daueraufträge und Einzelüberweisungen sind 
nicht möglich. Die Teilnahme am Abo kann verweigert werden, sofern keine ausreichende 
Bonität des Abonnenten vorliegt bzw. der Abonnent einer Bonitätsprüfung bei einer Wirt-
schaftsauskunftei nicht zustimmt. 

 
5. Das jeweils durchführende Abo-Center ist berechtigt, Antragsteller, bei denen bei einem 

früheren Abo Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer erneuten Teil-
nahme am Abo auszuschließen. 

 
6. Kann der fällige Betrag vom Konto nicht abgebucht werden oder wird eine Lastschrift vom 

Kontoinhaber trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben oder wird die Einzugsermächti-
gung widerrufen, werden dem Kontoinhaber die entstandenen Kosten (z.B. Bankgebühr) 
in Rechnung gestellt, es sei denn, der Abonnent weist nach, dass Kosten überhaupt nicht 
oder nur in wesentlich geringerer Höhe entstanden sind. Kann der Betrag nicht vom Konto 
abgebucht werden, wird die Fahrtberechtigung nach Ablauf einer Zahlungsfrist gesperrt 
und der Abo-Vertrag durch das Abo-Center gekündigt.  

 
7. Mit dem Einstieg ins Abo kann zu jedem 1. eines Monats begonnen werden, wenn spä-

testens am 15. des Vormonats der entsprechende Bestellschein mit SEPA-Lastschrift-
mandat beim Abo-Center vorliegt bzw. im Internet per Abo-Online eine entsprechende 
Bestellung eingegangen ist. Zum Start eines Deutschland-Tickets als rabattiertes Jobti-
cket muss dem jeweils durchführenden Abo-Center zum jeweiligen Stichtag eine Online-
Bestellung vorliegen. Bestelltermine und Details zur Abwicklung der Bestellung werden 
mittels einer Sondervereinbarung zwischen einer Firma/Behörde und dem durchführen-
den Abo-Center geregelt. Die personenbezogenen Daten der Abonnenten, die zur Ab-
wicklung des Abo erforderlich sind, werden im Rahmen der datenschutzrechtlichen Best-
immungen gespeichert. 

 
8. Der Abo-Vertrag wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 
9. Beendigung des Abos: Das Abo kann monatlich gekündigt werden. Die Kündigung muss 

dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. Bei 
Kündigung erfolgt eine Sperrung der Fahrtberechtigung zum gewünschten Vertragsende. 
Eine rückwirkende Kündigung ist nicht möglich.  

 
10. Im Falle von Verlust oder Zerstörung gelten die Bestimmungen gem. Punkt 3 der Tarifbe-

stimmungen.  
 
11. Beim Deutschland-Ticket mit Upgrade TicketPlus besteht bei Krankheit kein Anspruch auf 

Erstattung. Für persönliche Fahrtberechtigungen wird bei Krankheit Fahrgeld nur erstattet, 
wenn diese mit Reiseunfähigkeit verbunden ist und ununterbrochen länger als 15 Tage 
dauert. Die mit Reiseunfähigkeit verbundene Krankheit ist vom Abonnenten durch Vorlage 
eines ärztlichen Attestes oder einer Bescheinigung eines Krankenhauses oder einer Kran-
kenkasse nachzuweisen. Für jeden weiteren Krankheitstag wird 1/30 der monatlichen 
Aborate erstattet. Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe 
von 5,00 € abgezogen, es sei denn, der Abonnent weist nach, dass Kosten überhaupt 
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nicht oder nur in wesentlich geringerer Höhe entstanden sind. Anträge zur Erstattung bei 
Krankheit sind unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Eintritt der Reiseunfähigkeit, es sei 
denn, es ist dem Kunden unmöglich diese Frist einzuhalten, bei der Verwaltung des je-
weils zuständigen Verkehrsunternehmens zu stellen. 

 
12. Änderungen von Namen, Adressen und Kontoverbindungen sind umgehend dem jeweili-

gen Abo-Center in Textform mitzuteilen. 
 
13. Im Übrigen gelten die tariflichen Bestimmungen des Deutschland-Tickets (s. Punkt 4.16 

der Tarifbestimmungen). 
 
 
Auszug aus Anhang 10 VVS-Preise ab 1.1./1.3./1.5.2023 
 
Deutschland-Ticket (monatl. Aborate)     49,00 Euro 
Deutschland-Ticket als rabattiertes Jobticket (monatl. Aborate)  46,55 Euro 
Deutschland-Ticket Upgrade TicketPlus (monatl. Aborate)     9,90 Euro 
Deutschland-Ticket Zuschlag 1. Klasse (monatl. Aborate)    49,00 Euro 
 


